
44 Bundesrepublik Deutschland Deutsche Demokratische Republik

(3) Hat der Verurteilte während der Bewährungs
zeit erhebliche Fortschritte in seiner gesellschaftlichen 
Entwicklung gemacht, kann ihm nach Ablauf von 
mindestens einem Jahr der Rest der Bewährungszeit 
und der Freiheitsstrafe durch Beschluß des Gerichts 
erlassen werden. . . .

(4) Nach Ablauf der Bewährungszeit ist die Frei
heitsstrafe durch Beschluß des Gerichts zu erlassen, 
wenn die Strafaussetzung auf Bewährung ihren Zweck 
erreicht hat.

(4) Ist Untersuchungshaft oder eine andere Frei
heitsentziehung angerechnet, so gelten sie als verbüßte 
Strafe im Sinne der Absätze 1 bis 3.

(5) Das Gericht kann Fristen von höchstens sechs 
Monaten festsetzen, vor deren Ablauf ein Antrag des 
Verurteilten, den Strafrest zur Bewährung auszuset
zen, unzulässig ist.

(6) Für die Aussetzung von Arbeitserziehung gelten 
diese Bestimmungen entsprechend.

§27

(1) Die Geldstrafe ist in Deutsche Mark festzu
setzen.

§36
Geldstrafe als Hauptstrafe

(1) Die Geldstrafe soll den Täter durch einen emp
findlichen Eingriff in seine persönlichen Vermögens
interessen zur Achtung der sozialistischen Gesetzlich
keit und der Rechte der Bürger erziehen. Bei ihrer 
Anwendung und Bemessung sind die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Täters und durch die Straftat be
gründete Schadensersatzverpflichtungen zu berück
sichtigen.

/ 5. Abschnitt \
\ Zusatzstrafen /

§49
Geldstrafe als Zusatzstrafe

(1) Die Geldstrafe kann als Zusatzstrafe zur Ver
urteilung auf Bewährung und zur Freiheitsstrafe aus
gesprochen werden, wenn dies zur Verstärkung der 
erzieherischen Wirksamkeit dieser Strafen geboten ist. 
Sie ist insbesondere anzuwenden, wenn die Straftat 
auf einer Mißachtung der von den Werktätigen ge
schaffenen Werte oder ihres persönlichen Eigentums, 
auf Bereicherungssucht oder Mißachtung vermögens
rechtlicher Verpflichtungen beruht.


